


Textliche Festsetzungen

zum Bebauungsplan Nr. 6 Ä - Holzheim -

Redaktionelle Anmerkung: Rechtskraft 30.12.1975 Es gilt die BauNVO 1968

Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind außer den zur Bebauung mit Garagen aus-
drücklich gekennzeichneten Flächen (§12 (2) BauNVO) keine weiteren Garagen und anderen Anlagen 
im Sinne des § 14 (1) BauNVO zugelassen.
Kellergaragen sind in allen Gebieten außer „C“ nicht zugelassen. Die entsprechende Darstellung im 
Plan ist zu beachten.
Nebenanlagen gemäß § 14 (2) BauNVO können jedoch nach Abstimmung mit den Versorgungs-
trägern als Ausnahme zugelassen werden

Die Traufhöhe darf bei eingeschossigen Wohngebäuden 3,50 m, bei zweigeschossigen Wohngebäu-
den 6,25 m über fertiger Straßenkrone nicht übersteigen. Oberkante Erdgeschoßfußboden darf nicht 
höher als 30 cm über fertiger Straßenkrone liegen.
Sofern durch Ausbau des unter 45° geneigten Daches mit Drempel, Dachgauben o.ä. ein Vollgeschoß 
gem. § 2 (5) BauNVO NW anzurechnen ist, kann Ausnahme für die Geschoßzahl bis II und entspre-
chende Erhöhung der GFZ bis max. 0,8 erteilt werden. Drempel dürfen 0,8 m Höhe nicht über-
schreiten. Selbständige Wohnungen sind im Dachgeschoß nicht zulässig.
Die Dächer der ein- und zweigeschossigen Gebäude sollen in altfarbenen oder grauschwarzen Pfan-
nen eingedeckt werden. Bei diesen Gebäuden sind nur Satteldächer erlaubt. Die Dachneigung mit 
einer Neigungstoleranz von +/- 5% und die Firstrichtung sind im Plan festgelegt.

Fenster- und Dachantennen sind zur Straßenseite nicht zugelassen.

Die Außenflächen der Gebäude sind zu 70% in Blendmauerwerk auszuführen. Die Restflächen kön-
nen in Putz gestaltet werden. Es ist gestattet, die Außenflächen des im Gebiet „C“ zu errichtenden 
Gebäudes in Waschbeton auszuführen.

Die Belichtung der Dachräume des Wohn- und Geschäftshauses im Gebiet „C“ ist nur durch liegende 
Dachflächenfenster zulässig.

Müllkästen sind in Schränken oder geschlossenen Räumen unauffällig einzubauen und gegen Son-
neneinwirkung abzuschirmen.

Vorgärten sind gebietsweise einheitlich als Ziergärten anzulegen und nur mit niedrig wachsenden 
Gehölzen zu bepflanzen. Die Vorgärten sind durch Rasenkantsteine von den öffentlichen Verkehrs-
flächen zu trennen.
Die Garagenzuwegungen bzw. Stellplatzflächen sind als Grünflächen mit Rasenlochsteinen anzu-
legen.
Mauern sind als Grundstückseinfriedigung nicht zugelassen. Innerhalb der Reihenhausbebauung ist 
die Einfriedigung einheitlich zu gestalten bzw. aufeinander abzustimmen.
Die Grundstücke dürfen an ihren Zwischengrenzen von der Baulinie bzw. vorderen Baugrenze bis zur 
Straßenbegrenzungslinie nicht eingefriedet werden.
An Straßenkreuzungen und –einmündungen ist eine sichtbehindernde Bepflanzung über 50 cm Höhe 
nicht gestattet.

Öffentliche Grün- und Spielplätze sind an ihren Abgrenzungen mit mittelhochstämmigen Bäumen  und 
Buschwerk zu gestalten.

Im Gebiet „C“ ist die Oberfläche (private Grünfläche) des für Tiefgaragen vorgesehenen Grundstück-
steiles mit mindestens 0,50 m Pflanzboden abzudecken und zum Schutz der nördlich angrenzenden 
Wohnbebauung zweckentsprechend - z.B. durch Sträucher – abzugrünen. Im Teilgebiet „C 2“ können 
ausreichend abgepflanzte oberirdische Einstellplätze für das Einkaufszentrum eingerichtet werden.


